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Titel Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 

Amtliche Abkürzung LBO

Normtyp Gesetz

Normgeber Baden-Württemberg

Gliederungs-Nr. 2133-1

§ 40 LBO - Gemeinschaftsanlagen

(1) Die Herstellung, die Instandhaltung und die Verwaltung von Gemeinschaftsanlagen, für die in einem Bebauungsplan Flächen
festgesetzt sind, obliegen den Eigentümern oder Erbbauberechtigten der Grundstücke, für die diese Anlagen bestimmt sind, sowie
den Bauherrn.

(2) Die Gemeinschaftsanlage muss hergestellt werden, sobald und soweit dies erforderlich ist. Die Baurechtsbehörde kann durch
schriftliche Anordnung den Zeitpunkt für die Herstellung bestimmen.
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